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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.05.2017 

Geschäftszahl 

Ra 2017/19/0153 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie Ra 2015/18/0021 B 27. Mai 2015 RS 2 

Stammrechtssatz 

Die bloße Wiederholung eines bestimmten Tatsachenvorbringens in der Beschwerde stellt weder ein 
substantiiertes Bestreiten der erstinstanzlichen Beweiswürdigung noch eine relevante Neuerung dar (vgl. zu den 
Voraussetzungen des Absehens von einer mündlichen Verhandlung das E vom 28. Mai 2014, Ra 2014/20/0017 
und 0018). 


